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Finanzierung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Bis zur Reform des Kommunalen Finanzausgleiches 2013 wurden die Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises durch das Land über die Auftragskostenpauschale finanziert. Hierzu erarbeitete die Landes-
regierung jährlich eine entsprechende Verordnung, die dem Landtag zur Mitwirkung zugeleitet wurde. In 
einer Anlage zur Verordnung wurden die einzelnen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises aufgelis-
tet und für jede einzelne Aufgabe wurden die jährlichen Pauschalen je Einwohnerin und Einwohner in den 
Landkreisen, kreisfreien Städten, Großen kreisangehörigen Städten sowie Gemeinden, Verwaltungsge-
meinschaften und erfüllende Gemeinden aufgelistet. 

2013 wurde die Auftragskostenpauschale durch den Mehrbelastungsausgleich abgelöst. Seitdem wird in-
nerhalb des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) nur noch die Summe aller einzelnen aufga-
benbezogenen Pauschalbeträge je Einwohnerin und Einwohner in den Landkreisen, kreisfreien Städten, 
Großen kreisangehörigen Städten sowie Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und erfüllenden Gemein-
den dargestellt. Ein Rückschluss darauf, in welcher Höhe welche einzelne Aufgabe finanziell abgegolten 
wird, ist somit nicht mehr möglich.

Die mangelnde Transparenz erschwert kommunale Bemühungen, einzelne Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises in Formen kommunaler Gemeinschaftsarbeit neu auszurichten, da eine Vergleichsberech-
nung der einzelnen Varianten nicht mehr möglich ist.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/3014 vom 24. Feb-
ruar 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. April 2022 beantwortet:

1. Aus welchen Gründen wurde das frühere System der transparenten Darstellung zur Finanzierung staat-
licher übertragener Aufgaben über die Auftragskostenpauschale durch den gegenwärtig vergleichswei-
se weniger transparenten Mehrbelastungsausgleich abgelöst?

2. Welche Erwartungen wurden ursprünglich an den Systemwechsel von der Auftragskostenpauschale 
zum Mehrbelastungsausgleich geknüpft? Inwieweit haben sich diese Erwartungen nach Einschätzung 
der Landesregierung erfüllt oder nicht erfüllt? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort zu den Fragen 1 und 2:
Zunächst ist festzustellen, dass auch bis zum Jahr 2012 keine Ausweisung des den Kommunen für jede 
einzelne im übertragenen Wirkungskreis wahrgenommene Aufgabe erstatteten Mehrbelastungsausgleichs 
erfolgte. Vielmehr enthielten auch die jährlichen Verordnungen über die Auftragskostenpauschale un-
ter anderem eine Einwohnerpauschale (sogenannter Grundbetrag), die zusammengefasst für die über-
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wiegende Mehrzahl der wahrgenommenen Aufgaben gewährt wurde. Diese Pauschale machte für alle 
Kommunen den größten (teilweise vollständigen) Betrag des erhaltenen Mehrbelastungsausgleichs aus. 

Intention der mit dem Jahr 2013 erfolgten weiteren Pauschalierung des Mehrbelastungsausgleichs wa-
ren neben einer deutlichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei Land und Kommunen unter an-
derem auch eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Selbstverwaltung der Kommunen, da die-
se in noch höherem Maße selbst entscheiden können, für welche Zwecke die Mittel verwendet werden, 
vergleiche auch die Ausführungen in der Gesetzesbegründung, Drucksache 5/5062.

Die bis einschließlich des Jahres 2012 geltenden Regelungen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz (Thür-
FAG) mit Verweis auf eine jährlich anzupassende Verordnung, die in ihrer Ausgestaltung immer komplexer 
und zunehmend intransparent geworden war, sollten durch eine gesetzliche Regelung abgelöst werden. 

Die Notwendigkeit zur Regelung über eine jährlich zu ändernde Verordnung führte neben der Bindung von 
Ressourcen auch dazu, dass die Beträge in der Regel nicht zu Beginn des jeweiligen Ausgleichsjahres 
bekannt waren, teilweise konnte die Veröffentlichung der Verordnung erst gegen Ende des Jahres erfol-
gen. Durch die Umstellung werden die Beträge je Einwohner nunmehr ausschließlich im Thüringer Fi-
nanzausgleichsgesetz geregelt und sind anhand der Einwohnerzahl einfach zu ermitteln. Diese Lösung 
ist für die Kommunen damit planbarer und transparenter.

Des Weiteren steht durch die festgelegte Ermittlung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen unter Zu-
grundelegung der Jahresrechnungsstatistik, deren Daten durch das Thüringer Landesamt für Statistik 
plausibilisiert werden, eine objektivere Datengrundlage als bei der auf Abfragen bei den Kommunen ba-
sierten Auftragskostenpauschale zur Verfügung. Darüber hinaus erlauben die regelmäßig aktualisierten 
statistischen Daten einen aktuelleren Überblick auf die Entwicklung der Zuschussbedarfe im übertrage-
nen Wirkungskreis, auf die im Rahmen der regelmäßigen Revisionen relativ zeitnah reagiert werden kann. 

Die Umstellung auf eine weitergehende Pauschalierung führte im Übrigen auch nicht dazu, dass den 
Kommunen im übertragenen Wirkungskreis weniger finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden. So 
waren bei Kapitel 17 20 Titel 613 07 
im Jahr 2012     189.100.000 Euro veranschlagt, 
im Jahr 2013 waren es    208.000.000 Euro und 
im Jahr 2022 beträgt der Haushaltsansatz  338.777.800 Euro, 
es haben sich also im Gegenteil die Mittel, die den Kommunen für die Wahrnehmung der Aufgaben im 
übertragenen Wirkungskreis erstattet werden, deutlich (auch über die allgemeine Entwicklung der Prei-
se und Personalkosten hinaus) erhöht.

Zusammenfassend kann unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen konstatiert werden, 
dass die Erwartungen, die mit der Umstellung auf eine noch weitergehende Pauschalierung im Mehrbe-
lastungsausgleich verbunden waren, also Verwaltungsvereinfachung, Planbarkeit, Objektivierung und 
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, nach Einschätzung der Landesregierung erfüllt wurden. 

3. Welche einzelnen übertragenen Aufgaben liegen dem Mehrbelastungsausgleich im Kalenderjahr 2022
a) für die Landkreise,
b) für die kreisfreien Städte,
c) für die Großen kreisangehörigen Städte und Großen Kreisstädte sowie
d) für die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und erfüllenden Gemeinden
zugrunde (bitte Einzelaufstellung der Aufgaben)?

Antwort:
Hierzu wird zunächst auf die als Anlage beigefügte Übersicht aus dem Jahr 2012 verwiesen. 

Ergänzend wird mitgeteilt, dass bis einschließlich 2022 im Rahmen des § 23 Abs. 1 ThürFAG folgende 
Aufgaben neu einbezogen wurden: 
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Aufgaben Landkreis kreisfreie 
Städte

Große 
kreisangeh. 

Städte

Gemeinden,  
VG,  

erfüllende 
Gemeinden

Umsetzung der Thüringer Verordnung über 
die Hygiene und Infektionsprävention x x

Verwaltung Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung x x

Pauschgebühren nach § 184 des Sozial-
gerichtsgesetzes bei Rechtsstreiten nach 
Thüringer Blindengeldgesetz, § 69 SGB IX, 
Bundeselterngeldgesetz sowie Thüringer 
Erziehungsgeldgesetz

x x

Weggefallen sind folgende Aufgaben:
• Mitwirkung bei der Verwaltung der Kfz-Steuer (bei Landkreisen und kreisfreien Städten), 
• Vollzug § 5 ThürHortkBVO (bei Landkreisen und kreisfreien Städten sowie Schulträgergemeinden) 

sowie 
• Beschaffung der Fahrzeuge für Katastrophenschutz (bei Landkreisen und kreisfreien Städten).

4. Welcher konkrete Geldbetrag wurde für die Ermittlung des Mehrbelastungsausgleichs nach § 23 Thür-
FAG im Kalenderjahr 2022 für jede einzelne in Frage 3 nachgefragte Aufgabe 
a) für die Landkreise,
b) für die kreisfreien Städte,
c) für die Großen kreisangehörigen Städte und Großen Kreisstädte sowie
d) für die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und erfüllenden Gemeinden 
zugrunde gelegt (bitte Einzelaufstellung der Geldbeträge)?

Antwort:
Aufgrund der Ausgestaltung des Mehrbelastungsausgleichs als Pauschale, die für eine Vielzahl von Auf-
gaben gewährt wird, können hierzu keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlung der Einwohnerpauschalen für den Mehrbelastungsausgleich erfolgte unter Zugrundele-
gung der mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten Gliederungsziffern, die Ausgaben und 
Einnahmen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten, anhand 
der jeweils aktuellsten verfügbaren Jahresrechnungsstatistik. 

Für alle ausgewählten Gliederungsziffern werden die ungedeckten Zuschussbedarfe des Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalts aller Kommunen innerhalb eines Verwaltungseinheitstyps (kreisfreie Städte, 
Landkreise, Große kreisangehörige Städte sowie Verwaltungsgemeinschaften, erfüllende Gemeinden 
und sonstige selbständige Gemeinden) ermittelt. Anschließend wird hieraus eine Summe gebildet, die 
dann in einen Euro je Einwohner-Wert umgerechnet wird. Je Verwaltungseinheitstyp wird ein Korridor 
von 50 vom Hundert bis 110 vom Hundert gebildet, auf den die Spitzenwerte herabgesenkt oder ange-
hoben werden. Kommunen, die innerhalb des Korridors liegen, werden mit ihrem tatsächlichen Wert be-
rücksichtigt.

Weiterhin werden Gemeinkosten in Höhe des Anteils am Zuschussbedarf der Gesamtgemeinkosten, der 
dem Anteil der Personalausgaben der definierten Gliederungsziffern für den übertragenen Wirkungskreis 
an den Gesamtpersonalausgaben entsprechen, angesetzt. Auch für die Gemeinkosten erfolgt eine Korri-
dorbereinigung wie zuvor für die Zuschussbedarfe. Aus der Summe der korridorbereinigten Zuschussbe-
darfe für die Gliederungsziffern des übertragenen Wirkungskreises und der korridorbereinigten anteiligen 
Gemeinkostenzuschussbedarfe wird ein Durchschnitt je Einwohner und Verwaltungseinheitstyp ermittelt.

Die so ermittelten Werte werden auf das Finanzausgleichsjahr fortgeschrieben. Die Fortschreibung er-
folgt mit einem gewichteten Faktor. Hierbei werden aktuell zu 65 Prozent die Entwicklung der Personal-
ausgaben und zu 35 Prozent der Verbraucherpreisanstieg berücksichtigt. Weitere Einzelheiten zur Er-
mittlung der Einwohnerpauschalen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG können unter anderem der Drucksache 
7/4171 (Anlage 1, S. 78 ff.) entnommen werden.
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5. Welche gegenwärtigen Prüfungen von Thüringer Kommunen zur Vorbereitung einer gemeinsamen Erle-

digung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im Rahmen des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit sind der Landesregierung bekannt (bitte Einzelaufstellung der betei-
ligten Kommunen und Aufgaben)?

6. Inwieweit liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, dass ursprüngliche Bemühungen ein-
zelner Kommunen, Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im Rahmen der kommunalen Gemein-
schaftsarbeit gemeinsam zu erledigen, daran scheiterten, dass aufgrund der mangelnden Transparenz 
des Mehrbelastungsausgleiches ein Variantenvergleich mangels konkreter finanzieller Bezifferung zum 
Kostenersatz einzelner Aufgaben im Rahmen des Mehrbelastungsausgleiches nicht möglich ist?

Antwort zu den Fragen 5 und 6:
Der Landesregierung liegen zu den nachgefragten Sachverhalten keine Erkenntnisse vor.

In Vertretung

Schenk 
Staatssekretärin
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Anlage
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